
Urschrift 
Arbeitsgericht Heilbronn 
Aktenzeichen: 4 Ca 499/20 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

1 n der Rechtssache 

• Kläg. -

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn 

gegen 

9. 

• Bekl. •

Proz.-Bev.:  

hat das Arbeitsgericht Heilbronn - 4. Kammer - durch die Richterin am Arbeitsgericht ..., d. 
ehrenamtlichen Richter ... und d. ehrenamtliche Richterin ... auf die mündliche Verhandlung 
vom 31.03.2021 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, EUR 7.519,49 brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 22.12.2020 an die

klagende Partei zu zahlen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Der Streitwert wird auf EUR 7.519,49 festgesetzt.

4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.
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Tatbestand 

Die klagende Partei begehrt die Zahlung einer Sozialplanabfindung. 

Die klagende Partei wurde bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten am 01.09.2005 als Reini

gungskraft eingestellt. Der zu zahlende Bruttomonatsverdienst betrug zuletzt EUR 1.005,89. 

Die Beklagte erbringt Reinigungs-, Hygiene- und Versorgungsdienstleistungen aller Art. Am 

Standort N. unterhielt die Beklagte einen Betriebsteil „A.- N." mit insgesamt 143 

Arbeitnehmern (Stand 25.08.2020). Bei der Beklagten besteht ein Betriebsrat. Der 

Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer in der Gebäudereinigung findet kraft Allgemeinver

bindlichkeit Anwendung. 

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 25.08.2020, zugestellt am 

27.08.2020 ordentlich fristgerecht betriebsbedingt zum 31.01.2021. Hintergrund der Kündigung 

war ein Auftragsverlust. Der Kunde A. beendete den Auftrag mit der Beklagten zum 

30.09.2020 und vergab den Auftrag ab 01.10.2020 an die Mitbewerberin S. 

Gebäudemanagement GmbH, im folgenden S. 

Nachdem feststand, dass die Beklagte den Reinigungsauftrag verlieren würde, beschloss die 

Beklagte, den Betriebsteil „A.- N." zum 30.09.2020 stillzulegen. Sodann schlossen die 

Betriebsparteien am 29.07.2020 einen Interessenausgleich sowie Sozialplan mit Namensliste 

ab. 
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Wegen des vollständigen Inhaltes wird auf BI. 6 - 16 d. Akte Bezug genommen. Der Name der 

klagenden Partei ist Bestandteil der Namensliste des Interessenausgleichs. 

In diesem Zusammenhang kündigte die Beklagte allen 115 Mitarbeitern der Namenslist und 

verlängerte 28 befristete Arbeitsverhältnisse nicht. Der Kunde A. war der einzige Kunde, der 

von diesem Betriebsteil der Bekl. betreut wurde. 

Die klagende Partei schloss mit S. einen neuen, auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag, ab 

01.10.2020 mit Probezeitregelung ab. 

Mit Schreiben vom 22.09.2020 beendete die klagende Partei vorzeitig das Arbeitsverhältnis 

zum 30.09.2020 unter Inanspruchnahme der vereinbarten Abfindungserhöhung gern. 

§ 2 Nr. 3 Absatz 4 Sozialplan.

Zwischen der Beklagten und S. besteht Streit darüber, ob ein Betriebsübergang stattge

funden hat. Eine Kündigungsschutzklage wurde seitens der klagenden Partei nicht erhoben. 

Auf der Lohnabrechnung September 2020 (vgl. BI. 17 d.A.) wies die Beklagte eine Abfindung in 

Höhe von EUR 7.519,49 brutto aus, die jedoch nicht zur Auszahlung gelangt ist. 

Mit ihrer beim Arbeitsgericht Heilbronn am 18.12.2020 eingegangenen und der Beklagten am 

22.12.2020 zugestellten Klage macht die klagende Partei im Wesentlichen geltend: 

Der klagenden Partei stehe ein Anspruch auf Sozialplanabfindung gemäß dem Sozialplan vom 

29.07.2020 zu. Die Beklagte habe die Abfindung zutreffend in der Septemberabrechnung aus

gewiesen, jedoch nicht ausbezahlt. 

Entgegen der Behauptung der Beklagten habe ein Betriebsübergang auf S. nicht stattge

funden. Die klagende Partei habe ein befristetes Arbeitsplatzangebot von S. angenommen. 

Vorliegend versuche die Beklagte, durch einen konstruierten Betriebsübergang sich aus der 

Verantwortung zur Zahlung der Abfindungen zu stehlen. S. habe sich stets gegen einen 

Betriebsübergang positioniert. 
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Die klagende Partei beantragt zuletzt: 

Die Beklagte wird verurteilt, EUR 7.519,49 brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit dem 22.12.2020 an die 

Klägerin zu zahlen. 

Die beklagte Partei beantragt 

Klageabweisung. 

Die Beklagte macht im Wesentlichen geltend: 

Die betriebsbedingte Kündigung der Beklagten sei wirksam. Dies ergebe sich bereits daraus, 

dass eine Kündigungsschutzklage nicht erhoben worden sei. 

Der klagenden Partei stehe der Abfindungsanspruch nicht zu. Gern. § 1 Ziffer 4 des Sozialplans 

seien Arbeitnehmer ausgenommen, deren Arbeitsverhältnis nicht in Folge der Betriebsände

rung endeten. Hierzu zählten Mitarbeiter, deren bestehendes Arbeitsverhältnis in Folge eines 

Betriebsübergangs am Standort auf ein anderes Unternehmen gern. § 613 a BGB kraft Geset

zes übergeht. 

Vorliegend sei das Arbeitsverhältnis der klagenden Partei auf die S. übergegangen. Die 

klagende Partei arbeite dort weiter. 

Es sei auch von einem Betriebsübergang auszugehen: 

So würden von 143 Mitarbeitern, die vormals bei der Beklagten tätig waren, 105 von S. 

beschäftigt. Darunter befinde sich der Bereichsleiter D. sowie die Vorarbeiter E., S., C. und 

S. 

Damit habe S. die gesamte Führungs- und Leitungsstruktur beibehalten. 

Per 30.04.2020 habe die Beklagte 149 Mitarbeiter und am 30.06.2020 147 Mitarbeiter beim 

Kunden A. eingesetzt, weshalb die Massenentlassungsanzeige 147 Betroffene benenne. Im 

August seien jeweils zwei Arbeitsverhältnisse durch Befristungsablauf und durch Eigenkündi-
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gung beendet worden, weshalb am 25.08.2020 143 Mitarbeiter beim Kunden A. eingesetzt 

worden seien. Alle 115 unbefristeten Arbeitsverhältnisse hätten eine betriebsbedingte Kündi

gung erhalten, was im Interessenausgleich vom 29.07.2020 mit dem Betriebsrat vereinbart 

worden sei. Alle 115 Namen seien auf der Namensliste aufgeführt. 

92 der unbefristeten und 13 befristet Beschäftigte seien von S. beschäftigt worden, was 

einer Quote von 73,5 % entspreche. Hinzu kämen weitere Mitarbeiter der Beklagten, die zu 

Subunternehmern von S. gewechselt seien. Dies führe zu einer Quote von 76 % über

nommener Mitarbeiter. Unter Berücksichtigung von drei später noch zu S. gewechselten 

Mitarbeiter komme man auf eine Quote von 78 %. 

Darüber hinaus habe S. auch die Organisationsstruktur und Betriebsmittel übernommen. Die 

Mitarbeiter würden auf den gleichen Stellen eingesetzt. Die betrieblichen Telefonnummern 

würden weitergeführt, diverse Büros samt Möbel, Räume und Garagenstellplätze würden weiter 

genutzt. Ebenso die Revierschlüssel. 

Wegen des. weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst 

Anlagen Bezug genommen. 














